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SamtSts-Anstalten.

Die Stadt hat nun eigene Sanitats,
Beamte , welche über den allgemeinen und
speciellen Gesundheits- Zustand zu wachen
haben. Die Pflicht des sogenannten Sa«
nicäts«Magisterö ist es, alle Monache der
Regierung einen umständlichen Bericht
hierüber vorzulegen. Es ist nicht wohl
möglich in einem, diesem kleinen Gemahlde
angemessenen, Räume alle Hieher einschla¬
genden neueren Verordnungen, welche auf
den physischen Zustand der Stadt Bezug
haben, mitzutheilen, daher hebe ich nur
einige der. vemerkenswerthesten auf.

l ) Zufolge Regierungs- Verordnung
vom iz . Febr. 1796 wurde das sammt-
liche Publikum angewiesen, daß sobald
als irgend ein Gewand eines Todten durch
^>ie Jnfectionsbeamten als zum Reinigen .
geeignet anerkannt worden, unausbleib.
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lich die Wäsche, das Bettzeug und
dergleichen den Jnfectionswaschern gegen
eine sehr billige, gleichfalls öffentlich mit-
getheilte, Taxe zu übergeben. Dem In,
fectionssperrer wurde eingeschärft ohne
Rücksicht sein Amt zu handhaben, und im
Falle der Weigerung irgend einer Parthey
Assistenz von dem Polizey-Deparrement zu
verlangen. Endlich ward dem Magister
Sanitatis aufgetragen selbst dann dem
Jnfectionsoffizianten in seinem Vorhaben
die Betten abzunehmen, wirksam unter
die Arme zu greifen, wenn auch ein von
was immer für einem andern Arzte aus¬
gefertigtes Zeugniß, daß die Krankheit
nicht ansteckend sey, vorhanden wäre.

2) Vermöge Regierungs-Verordnung
vom 15.May 1796 ward allgemein kund
gemacht: daß , da durch die allzufrühe
Bewohnung neuer Gebäude die Gesund»
heic der Einwohner wesentlich litt , von
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nun keine Wohnungen in neu gebauten
Häusern eher bezogen werden dürfen, als bis
sie von der Landesregierung mit Zuziehung
des StadlphysikuS in der Sradt , und d-r
Bezirksarzre in den Vorstädten für ge-
nug ausgetrocknet anerkannt worden sind.
Auch ward darin ausdrücklich bestimmt,
daß derjenige, welcher sich beygehen ließe,
ohne vorläufig gemachter Anzeige an die
Regierung und hierüber geschehenen Au¬
genschein eine neue Wohnung wider Be¬
willigung der Landesstelle, beziehen zu las¬
sen, mit einer dem bedungenen Zini.sbe-
trage angemessenen Geld - oder nach Be¬
schaffenheit auch mit Leibesstrafe unnach-
sichlltch belegt werden solle.

z) Gemäß einer Verordnung vom 4.
Juny i796 ward befohlen genau darauf
zu wachen, daß die deichen erst 2 Stun¬
den nach Sonnenuntergang bor die Linie
geführet werden. Dem JnfectionS,Ober-
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chyrurgus wurde eingebunden sich selbst zu
überzeugen, daß in den Gottesäckern keine
Grube mehr als 5 grosse deichen mit Sar¬
gen enthalte, und wenn eine davon be«
reits so viele deichen enthielte, ob diese!«
be auch sogleich verscharret werde. Auch
dem Sanitats , Magister ward es zur
Pflicht gemacht, öfters unvermuthet die
Kirchhofe zu besuchen, selbst den Augen¬
schein einzunehmen, ob die etwa in
die Sarge hineingelegte Gauche rein ab¬
gewaschen, ob die in Sacke geworfenen
Spitalleichen in die Reihe mit den übri¬
gen in Sargen liegenden ordentlich gestellt,
und die mit denselben, wann ihrer 6 sind,
gefüllten Graber sogleich mit Erde vollends
geführt worden sind; überhaupt aber alles
beyzutragen, um denleichengeruch soviel
möglich abzuwenden.

4^ Endlich wurde vermöge einer Re,
gierungö-Verordnung vom 17. Dec . 1796
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kund gemacht, daß Niemand zur Aus¬
übung der inneren Heilkunde berechtiget
seyn soll, der nicht bey dem Dekane der
medizinischen Fakultät sich vorlaufig ge,
meldet hat , und bey derselben entweder
als ein ordentliches oder ausserordentliches
Mitglied eingetragen ist. Alle diejeni¬
gen, welche sich ungeachtet dieses beste,
henden Gesetzes beygehen lassen, dieArz-
neykünde hierorts auszuüben, werden als
Pfuscher behandelt, und die Oberpolizey-
Direction und der Magistrat diese Char-
latanerie strenge zu ahnden angewiesen.
Damit aber sowohl das Publikum , um
sich vor Schaden zu hüten, als die Apo¬
theker mit der Anzahl und den Nahmen
der zur Ausübung der inneren Heilkunde
Berechtigten bekannt werden können, so ist
der Herausgeber des Universitatö Sche¬
matismus verpflichtet worden, alle die
Nahmen der sogenannten ausserordentli¬
chen Mitglieder der Fakultät genau zu
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verzeichnen/ und unentgeltlich Exemplare
den Polizey-Bezirkö-Direclionen alljahrig
zu übergeben. Die Apotheker darfen da¬
her diesem Befehle gemäß keine Recepte
von ungenannten oder nicht eingetragenen
Aerzten zu verfertigen über sich nehmen.
Eben so wenig darfen sie nach eigene?
Einsicht oder auf Geheiß bürgerlicher
Chirurgen heftige Brech , Abführungs,
oder Abtreibungs-Mittel , Merkurialien,
Opiate oder giflartige Waaren ohne Vor,
schrift eines befugten Arztes hinausge«
ben; ja sie werden sogar Verhalten, eige«
ne Protokolle über alle diejenigen zu füh¬
ren , welche Gifte abnehmen, die Nah¬
men der zur Beglaubigung unterfertigten
Aerzce genau zu registriren, und diese
Verzeichnisse dann der höheren Behörde
zu Einsicht vorzulegen.

Nebst den Berichten , welche der
Sqnitalsmagister alle Monalhe dem in
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Medizinalsachen aufgestellten Niederöster,
reichischen Regierungs»Rothe zu überge¬
ben hat , sind auch gleichfalls eigene Rcip,
porte durch die sogenannten Polizey Aerz«
le über die ihrem Bezirke vorgefallenen
Krankheiten zu erstatten ; — eine eigene
Anstalt, welche nähere Aufmerksamkeit des
denkenden Lesers verdient. Sie schreibt
sich aus dem ersten Regierungsjcihre des
hochseligen Kaisers her. Da es näm¬
lich Leopold, dieser uneigennützige Volks»
freund, den Bedürfnissen des hierortigen
Publikums angemessen fand , die sammt-
lichen Vorstädte Wiens in 8 Bezirke zu
trennen , und jedem eine eigene Polizey»
Direktion zuzulheilen, welche eine Art
von Friedensrichter - Amt vertritt , und
vorzüglich dahin arbeitete das bürgerliche
5eben der Bezirks' Einwohner zu sichern;
so bestellte derselbe auch seinem menschen,
freundlichen umfassenden Plan « gemäß in
jedem dieser Bezirke einen eigenen Arzt,
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Wundarzt und eine Wehmutter, sammt-
liche mit Jahreögehalt um so viel mög,
lich die physische Existenz jener Personen
zu gründen, die die ärztliche Hülfe auS
eigenen Kosten zu bestreiten, unver,
mögend sind. Durch diese wohithatige
Einrichtung wurden im Jahre 17^5
nicht weniger als 19,820 Kranke besorgt,
von denen 14,264 genasen, 464 starben,
und 6: z im Verlaufe der Krankheit in
das allgemeine Spiral gebracht wurden.

Diese Krankenbesuchanstalt, durch
welche arme oder auch minder vermögli,
che vorstadtische Arme in dem Bezirke ih,
res Wohnortes von eigends bestimmten
Aerzten, Wundärzten und Geburtshelfer!,
nen eben so unentgeltlich die nölhige Hülfe
im Schoosse ihrer Familie erhalten konn,
ten, als sie die Arzneyen aus den Bezirks-
Apocheken erhielten, mangelte bis Anfang
November des Jahres 1796 in der eigent,
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liehen Stadt . Die Stadtarmen mußten
bis zu jener Zeit , in ihren Krankheiten
zur unentgelrlichcn Ordination in das
allgemeine Krankenhaus gehen. Allein
seit diesem Monache ward ihnen der wei¬
te Weg in Ersparung gebracht, und die
stadlischen Kranken haben nun gleichfalls
ihren Armen , Arzt und Wundarzt / de¬
ren Wohnungen wie in den Vorstädte«
durch öffentliche Aushangtafeln angezeigt
sind. Wahre Arme der Sradt , welche
ein Zeugniß der Unvermögenheitvon ih¬
rem Pfarrer mitbringen , erhallen in
der Frühe vom i . November bis letzten
Marz zwischen7 und y Uhr ; vom 1.
April aber bis letzten Octvber zwischen6
und 3 Uhr die nölhige ärztliche und wund-
ärztliche Hülfe. Diese in der Sladr neu
eröfnete Anstalt steht eben so unter der un¬
unterbrochenen Aufsicht der Regierung, als
bisher jene in den Vorstädten durch die¬
selbe geleilet wurde. Die Arzneyen fäe

' C
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die Stadt - Armen werden in der Apotheke
zum schwarzen Baren verfertiget , und
unentgeltlich ausgegeben. Es versteht sich
von selbst, daß fizlch eine Anstalt mit aus,
serordentlichen Kosten des landesfürstli,
chen Acrariums verknüpft seyn müsse.
So kam die Bezahlung der Apothe,
kerkonte im Jahr ben Errichtung
der Krankenbesuchanstalr in den Vorstad,
ten der Regierung auf 19,000 Gulden
zu stehen. Wer fühlt hierbei) nicht den
Werth einer guten monarchischen Regie¬
rung , wie es die Oesterreichische ist!
Doch ahnliche Belege werden sich imVer,
folge der Schrift noch sehr viele finden.
Und wirklich kaum wollte ich hier noch
den guten Willen eines Privatmannes,
des Professors Schmidt , beloben, wel¬
cher unentgeltlich den Arme» den grauen
Staar operirt , und eine^eigene Augen,
kuränstalt zunächst dem Karnthnerthore
W > kömmt mir bereits auch eine An,
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Weisung von Seite der Regierung zu Ge¬
sichte, zufolge der die Bezirks- Apothe,
ken die von dem Augenärzte Beer für
Arme ausgestellten Recepte unentgeltlich
zu verfertigen, und den letzteren einzuhän¬
digen haben. Ich gehe zu einer nicht
minder sowohl der Regierung als ihrem
edeln Unternehmer zur Ehre gereichen¬
den Anstalt über , welche nun unter dem
Titel - '

Institut für arme Kranke
Sauglinge und Kinder

unter dem hiesigen Publikum bekannter
zu werden anfangt:

Dieses Kranken , Institut war An,
fangs eine Privat - Unternehmung des
menschenfreundlichen Arztes Joseph Jo¬
hann Mastalier , welcher, nachdem er
durch7 Jahre unentgeltlich kranken Kin¬
dern von mittellosen Müttern und Pflege
müttern die ärztliche Hülfe verschaffte, irn

E 2
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Jahre i7 ? Z/ von unzähligen Thronen der
Dankbarkeit begleitet, diese Erde verließ.
Unterstützt durch einige Wohlthater der,
mehrte derselbe alle Jahre sein kleines
Kapital , und hinterließ dem Institut
zwölfhundert Gulden. Nach dem Tode
dieses würdigen Arztes ward diese Kran¬
ken- Anstalt von der Landes, Regierung
zu einem öffentlichen Institute erhoben,
und die Besorgung desselben auf den Dok¬
tor Gölis gegen dem übertragen, daß sich
derselbe anheischig machte, zwey Stunden
in jedem Tage allen armen Kranken,
Säuglingen und Kindern , die zu ihm
Nr . 1204 in der Obern Braunerstrasse
zwischenZ bis 5 Uhr Nachmittags ge-
bracht werden, die nöthigen Arzneym
unentgeltlich zu verschreiben, welche dann
gleichfalls unentgeltlich aus der Hofapo¬
theke zu verabfolgen sind. Die landes-
stelle erklarte sich als Obervormund der
allenfalsigen Kapitalien , verbürgte die
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zweckmaßige Anwendung der Almosen und
überlaßt dem obengenannten Arjte die
Bezahlung der Aporhekerkonti aus
abfallenden Interessen gegen halbjährig
zu legende Rechnung. Vom i . Nov.
1794 bis letzten Octob. 179A erhielt die,
fts Institut durch wohlthatige Privaten
2Zo fl. 6 kr. und vom milden Stiftungs¬
fond iZZ fl. 16 kr. folglich in Allem Z8Z fl.
22 kr» Dem Instituts - Arzte wurden
wahrend dieser Zeit 9ZZ Knaben und
I0O2 Madchen bis zum zehnten Jahre
ihres Alters einschließlich, folglich in Al¬
lem >9Z5 zugeführt; von denen 1676
genesen/ uz gestorben und 146 als
krank zur ferneren Behandlung übrig ge,
blieben sind.
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